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Aktueller Projektstand
Auftragserteilungen abgeschlossen
Rohbau und Gebäudehülle fertig
Klinkermauerwerk fertig erstellt
Kleiner Kran demontiert
In Arbeit sind:
• Dachbegrünungen
• Innenwände /-verkleidungen
• Unterlagsböden
• Verputzarbeiten
• Versetzen von Innentüren
• Elektro-, Heizungs-

und Lüftungsinstallationen
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Bemerkung zum Coronavirus: 
Die Bauleitung betrachtet das Coronavirus als ernsthafte Bedrohung und setzt die jeweiligen aktuel-

len, vom Bundesrat empfohlenen, Schutzmassnahmen auf der Baustelle um. Zum Schutz aller am Bau 

tätigen Handwerker und Planer. 

Dasselbe erwartet die Bauleitung von allen Unternehmern, dass Sie alles unternehmen, um Ihre Ange-

stellten und alle anderen Bauhandwerker und Planer vor einer Ansteckung und Weiterverbreitung der 

Krankheit schützen. Der Baustellenbetrieb wird weiter aufrechterhalten, solange keine Auflagen der 

Kantonalen oder Bundesregierung erlassen werden, welche dies untersagt, die Lieferketten funktio-

nieren und die Zusammenarbeit untereinander möglich ist. Wenn ein Unternehmer in Lieferengpässe 

gerät ist die Bauleitung umgehend darüber in Kenntnis zu setzen.  

Wir verlangen von allen Projektbeteiligten, Ihre Mitarbeiter bei Verdacht auf Ansteckung durch das 

Coronavirus nicht länger auf der Baustelle arbeiten zu lassen und die Bauleitung unverzüglich darüber 

zu informieren. Daraufhin werden wir alle anderen Beteiligten, natürlich anonym, informieren und 

zusammen mit der Bauherrschaft den Entscheid über den weiteren Verlauf des Baustellenbetriebs fäl-

len. Die Bauleitung dankt für Ihr Verständnis und die Mithilfe, zur Eindämmung der Virusverbreitung. 

 

Ö Wichtige Bauinformationen für Alle 

• Die Bauleitung weist erneut darauf hin, dass auf der gesamten Baustelle eine strikte 
Maskenpflicht gilt. Die Firmen werden aufgefordert diese Regelung konsequent einzu-
halten. Eine Kontrolle der SUVA hat bereits stattgefunden und hat die sich fehlverhal-
tenden Unternehmer via Schreiben darauf hinweisen. Die SUVA wird vermehrt Baukon-
trollgänge durchführen und Fehlverhalten protokollieren, abmahnen und im Wiederho-
lungsfall Firmen von der Baustelle verweisen. 

Ö Verweisung von der Baustelle: Die Entsprechenden Unternehmern sind sich aufgrund 
dessen bewusst, dass ein dadurch entstehender Bauverzug in Rechnung gestellt wird. 

• In der AEH dürfen nur Autos mit Voranmeldung und mit Parkkarte abgestellt werden. 

• Die Wände im 1.UG sind grösstenteils fertig gestrichen. Markierungen/Notizen auf fertig 
gestrichene Wände sind strikte zu unterlassen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neubau AZ St. Anna Luzern 

Protokoll Bausitzung Gebäudehülle 31 
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Traktandum Zuständig Termin 
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Nächste Arbeiten
April - Mai
• Demontage Fassadengerüst
• Rückbau Bauplatzinstallationen
• Rückbau grosser Kran
• Fertigstellung Grundausbau
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Bemerkung zum Coronavirus: 
Die Bauleitung betrachtet das Coronavirus als ernsthafte Bedrohung und setzt die jeweiligen aktuel-

len, vom Bundesrat empfohlenen, Schutzmassnahmen auf der Baustelle um. Zum Schutz aller am Bau 

tätigen Handwerker und Planer. 

Dasselbe erwartet die Bauleitung von allen Unternehmern, dass Sie alles unternehmen, um Ihre Ange-

stellten und alle anderen Bauhandwerker und Planer vor einer Ansteckung und Weiterverbreitung der 

Krankheit schützen. Der Baustellenbetrieb wird weiter aufrechterhalten, solange keine Auflagen der 

Kantonalen oder Bundesregierung erlassen werden, welche dies untersagt, die Lieferketten funktio-

nieren und die Zusammenarbeit untereinander möglich ist. Wenn ein Unternehmer in Lieferengpässe 

gerät ist die Bauleitung umgehend darüber in Kenntnis zu setzen.  

Wir verlangen von allen Projektbeteiligten, Ihre Mitarbeiter bei Verdacht auf Ansteckung durch das 

Coronavirus nicht länger auf der Baustelle arbeiten zu lassen und die Bauleitung unverzüglich darüber 

zu informieren. Daraufhin werden wir alle anderen Beteiligten, natürlich anonym, informieren und 

zusammen mit der Bauherrschaft den Entscheid über den weiteren Verlauf des Baustellenbetriebs fäl-

len. Die Bauleitung dankt für Ihr Verständnis und die Mithilfe, zur Eindämmung der Virusverbreitung. 

 

Ö Wichtige Bauinformationen für Alle 

• Die Bauleitung weist erneut darauf hin, dass auf der gesamten Baustelle eine strikte 
Maskenpflicht gilt. Die Firmen werden aufgefordert diese Regelung konsequent einzu-
halten. Eine Kontrolle der SUVA hat bereits stattgefunden und hat die sich fehlverhal-
tenden Unternehmer via Schreiben darauf hinweisen. Die SUVA wird vermehrt Baukon-
trollgänge durchführen und Fehlverhalten protokollieren, abmahnen und im Wiederho-
lungsfall Firmen von der Baustelle verweisen. 

Ö Verweisung von der Baustelle: Die Entsprechenden Unternehmern sind sich aufgrund 
dessen bewusst, dass ein dadurch entstehender Bauverzug in Rechnung gestellt wird. 

• In der AEH dürfen nur Autos mit Voranmeldung und mit Parkkarte abgestellt werden. 

• Die Wände im 1.UG sind grösstenteils fertig gestrichen. Markierungen/Notizen auf fertig 
gestrichene Wände sind strikte zu unterlassen.  
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Die Bauleitung betrachtet das Coronavirus als ernsthafte Bedrohung und setzt die jeweiligen aktuel-
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Bemerkung zum Coronavirus: 

Die Bauleitung betrachtet das Coronavirus als ernsthafte Bedrohung und setzt die jeweiligen aktuel-
len, vom Bundesrat empfohlenen, Schutzmassnahmen auf der Baustelle um. Zum Schutz aller am Bau 
tätigen Handwerker und Planer. 
Dasselbe erwartet die Bauleitung von allen Unternehmern, dass Sie alles unternehmen, um Ihre Ange-
stellten und alle anderen Bauhandwerker und Planer vor einer Ansteckung und Weiterverbreitung der 
Krankheit schützen. Der Baustellenbetrieb wird weiter aufrechterhalten, solange keine Auflagen der 
Kantonalen oder Bundesregierung erlassen werden, welche dies untersagt, die Lieferketten funktio-
nieren und die Zusammenarbeit untereinander möglich ist. Wenn ein Unternehmer in Lieferengpässe 
gerät ist die Bauleitung umgehend darüber in Kenntnis zu setzen.  
Wir verlangen von allen Projektbeteiligten, Ihre Mitarbeiter bei Verdacht auf Ansteckung durch das 
Coronavirus nicht länger auf der Baustelle arbeiten zu lassen und die Bauleitung unverzüglich darüber 
zu informieren. Daraufhin werden wir alle anderen Beteiligten, natürlich anonym, informieren und 
zusammen mit der Bauherrschaft den Entscheid über den weiteren Verlauf des Baustellenbetriebs fäl-
len. Die Bauleitung dankt für Ihr Verständnis und die Mithilfe, zur Eindämmung der Virusverbreitung.  
 

Ö Wichtige Bauinformationen für Alle 

• Die Bauleitung weist erneut darauf hin, dass auf der gesamten Baustelle eine strikte Maskenpflicht 
gilt. Die Firmen werden aufgefordert diese Regelung konsequent einzuhalten. Eine Kontrolle der 
SUVA hat bereits stattgefunden und hat die sich fehlverhaltenden Unternehmer via Schreiben da-
rauf hinweisen. Die SUVA wird vermehrt Baukontrollgänge durchführen und Fehlverhalten 

protokollieren, abmahnen und im Wiederholungsfall Firmen von der Baustelle verweisen. 

Ö Verweisung von der Baustelle: Die Entsprechenden Unternehmern sind sich aufgrund des-

sen bewusst, dass ein dadurch entstehender Bauverzug in Rechnung gestellt wird. 

• Die Wände im 1.UG sind grösstenteils fertig gestrichen. Markierungen/Notizen auf fertig ge-

strichene Wände sind strikte zu unterlassen.  

• Die Fachplaner werden aufgefordert sich vor jedem Baurundgang, mit oder ohne Installa-

teur, bei der Bauleitung zu melden, dass diese bei Bedarf am Rundgang teilnehmen kann. 

• Am Montag, 15. März 2021 wird der kleine Baukran demontiert und abtransportiert. An 

diesem Tag sind keine Materialanlieferungen und Materialumschläge an der Rigistrasse 

und auf der Wendeplattform möglich. Die Unternehmer werden angehalten sich entspre-

chend zu organisieren und Ihre Materialanlieferungen rechtzeitig für Kranzüge bei Schmid 

AG und die Anfahrtszeiten bei der SES Security anzuzeigen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kühlzellen EG            IV WC 1.UG 
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Nächste Arbeiten
Mai - September
• Dachbegrünungen
• Umgebungsarbeiten
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Nächste Arbeiten
August - September
• Fertigstellung Innenausbau
• Abnahmen / Inbetriebnahmen
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Nächste Arbeiten
September - Oktober
• Wegweisungen, Beschriftungen
• Anpassungen Rigistrasse

12Alterszentrum St. Anna |  Signaletik Areal und Umgebung   komform gmbH 17.08. 2020

 Alterszentrum St. Anna | Signaletik Areal und Umgebung
3 Ortswegweiser für MIV | 
 Kreuzung Brunnhalde/Tivolistrasse

A.WS.04

Zentrum  
St. AnnaP

Zentrum  
St. AnnaP
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Nächste Arbeiten
Oktober - November
• Ausstattungen, Signaletik, Umzug
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Herausforderungen

Rückbau: Kran, Bauplatzinstallationen und Wendeplatz
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Baustellenabschrankung

Zugänge (Fussgänger)

Container / Materialdepot
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während Hochbauarbeiten (Kran)
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Bereichsbeschränkung für Kran

Ingenieure und Geometer
Rüeggisingerstrasse 41
6020 Emmenbrücke
Tel.  041 269 40 00

Plan-Nr. Dateiname Gezeichnet Massstab

Emch+Berger WSB AG Alterszentrum St. Anna, Luzern
Baustellenlogistik Situation   1 : 500

41666 - 01B 41666_01_SIT.sda 16.11.17 / Yah 1:500 / A3

Änderungsindex
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Gez. Gep. Gen. DatumRevisionen
Ausführungsprojekt Yah BB BB 03.05.18
Anpassung Kran 1 & 2 Yah BB BB 03.05.19
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Ihre Fragen?


